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Auch in der Männermedizin führt bei IGeL
an der GOÄ kein Weg vorbei

F. A. Stebner

Das Diagnose- und Therapiespektrum
vieler Männerärzte umfasst auch sinn-
volle Leistungen, die nicht kassenüblich
sind und deren Kostenerstattung durch
private Krankenversicherungen zudem
ungewiss ist. Sie müssen bei IGeL-An-
geboten ihre Patienten vor Behandlungs-
beginn ein Formular unterzeichnen las-
sen und darauf hinweisen, dass diese
Leistungen nicht von der Kasse bezahlt
werden. Im Einzelfall sind Männerärzte
sogar verpflichtet, darüber aufzuklären,
ob die private Krankenversicherung die
Leistung übernimmt.

Der Behandlungsvertrag mit dem Pati-
enten kann nach der GOÄ auch medizi-
nisch nicht notwendige Leistungen um-
fassen, so zum Beispiel die Anwendung
von Methoden, die außerhalb der so ge-
nannten Schulmedizin liegen. Vertrags-
ärzte dürfen Kassenpatienten privat-
ärztlich aber nur nach vorherigem schrift-
lichen Einverständnis behandeln.

Einwänden vorbeugen

Werden Leistungen erbracht, die nach
GOÄ abgerechnet werden, müssen Pati-
enten sie bezahlen, wenn sie pflichtge-
mäß erbracht wurden (OLG Stuttgart,
VersR 2003, 992). Um Zahlungsprob-
leme zu vermeiden, empfiehlt sich eine

schriftliche Vereinbarung mit dem Pati-
enten (Abb. 1), die nach § 1 Absatz 2
Satz 2 GOÄ den Text enthält: „Auf Ver-
langen des Zahlungspflichtigen werden
nach erfolgter Aufklärung folgende
privatärztliche Behandlungen verein-
bart ...“ Nach § 12 Absatz 3 Satz 5 GOÄ
sind Leistungen, die auf Verlangen er-
bracht worden sind und über das medi-
zinisch Notwendige hinausgehen, als
solche in der Rechnung zu bezeichnen.

Patienten müssen

wissen, dass es keine

Kostenerstattung gibt

Nach der Rechtsprechung obliegt es
grundsätzlich den Ärzten, über die wirt-
schaftlichen Folgen der Heilbehandlung
aufzuklären (OLG Düsseldorf, NJW-
RR 2000, 906). Zu dieser als wirtschaft-
liche Aufklärung bezeichneten Infor-
mation gehört, dass eine Kostenerstat-
tung möglicherweise nicht gewährleis-
tet ist. Männerärzte müssen Patienten
also darauf hinweisen, dass IGeL nicht
von der GKV übernommen werden.
Eine solche Aufklärung ist vor allem bei
den Leistungen erforderlich, die nur
analog abgerechnet werden können,
weil sie nicht im Gebührenverzeichnis
der GOÄ stehen.

Helferinnen können die

Aufgabe übernehmen

Anders als bei der Risikoaufklärung muss
die wirtschaftliche Aufklärung aber
nicht durch die Ärzte persönlich erfol-
gen. Eine mündliche Aufklärung durch
Arzthelferinnen ist schon ausreichend.
Empfehlenswert sind zusätzliche Hin-
weise in einer schriftlichen Patienten-
information, die persönlich übergeben
wird. Die wirtschaftliche Aufklärung ist
rechtlich eine Nebenpflicht, die sich aus
dem Behandlungsvertrag ergibt. Wird
sie schuldhaft verletzt, besteht prak-
tisch eine Haftung des Arztes: Der Pa-
tient muss die Rechnung nicht beglei-
chen. Dem Zahlungsanspruch des Arz-
tes wird der Schadenersatzanspruch
des Patienten wegen nachteiliger wirt-
schaftlicher Folgen der Behandlung
entgegengesetzt.

Kostenerstattung ist

Sache des Patienten

Grundsätzlich obliegt die Prüfung und
Durchsetzung der Kostenerstattung den
Patienten. Es ist nicht Aufgabe der
Männerärzte, nachzuforschen und an-
stelle des Patienten zu klären, ob und in
welchem Umfang private Kranken-
versicherer Kosten erstatten. Nach der
Rechtsprechung (OLG Köln, Az.: 5 U
144/04) sind Ärzte auch nicht verpflich-
tet, von sich aus Details des Versiche-
rungsschutzes eines Patienten zu erfra-
gen. Ebenso wenig sind sie verpflichtet,
mit der Behandlung zu warten, bis die
Frage der Kosten zwischen Patient und
Versicherer geklärt ist.

Aufklärung über Kosten-

erstattung im Formular

aufnehmen

Wenn dem Arzt aber bekannt ist, dass
die Leistungen im Allgemeinen von pri-
vaten Krankenversicherungen nicht er-
stattet werden, ist von einer Aufklä-
rungspflicht auszugehen. Gleiches gilt,
wenn der Patient erkennbar eine Fehl-

Abbildung 1: Muster einer Patientenerklärung erweitert für privat Versicherte und Beihilfeberechtigte zur Bestä-
tigung der wirtschaftlichen Aufklärung. © Anwaltsbüro Dr. Stebner
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vorstellung von der Kostenerstattung
hat. Ärzten ist daher zu empfehlen,
IGeL-Angebote grundsätzlich mit einer
wirtschaftlichen Aufklärung zu verbin-
den. Die erfolgte Aufklärung ist wirk-
sam, auch wenn sie durch den Patienten
nicht schriftlich bestätigt wird. Um spä-
ter Streitigkeiten zu vermeiden, ist je-

Abbildung 2: Behandlungs- und
Abrechnungsschema. © Anwaltsbüro
Dr. Stebner

doch eine schriftliche Bestätigung
zweckmäßig. Sie kann mit anderen Hin-
weisen kombiniert werden, etwa über
das pünktliche Einhalten der vereinbar-
ten Termine. Das Formular sollte aber
nicht zu umfangreich sein, da anderen-
falls die Gefahr besteht, dass es für Pati-
enten als unübersichtlich, verwirrend

und damit unwirksam eingestuft wird.
Die Aufklärungsbestätigung kann für
Versicherte einer gesetzlichen Kran-
kenkasse und beihilfeberechtigte/privat
versicherte Patienten vereinfacht auf ei-
nem Blatt kombiniert werden. Die Auf-
nahme der geplanten Leistungen in die
Bestätigung ist rechtlich nicht zwin-
gend erforderlich, aber sinnvoll.

Die GOÄ gilt: keine Ausnah-

men für Kassenpatienten

Bei der Abrechnung aller privatärzt-
lichen Leistungen, wozu auch IGeL für
Kassenpatienten gehören, sind Ärzte an
die GOÄ gebunden (Abb. 2). Das hat
der Bundesgerichtshof in seinem Urteil
vom 23.03.2006 (Az.: III ZR 223/05)
bekräftigt. Vereinbarungen über Pau-
schalhonorare sind unzulässig.

Korrespondenzadresse:
Dr. jur. Frank A. Stebner
Fachanwalt für Medizinrecht
D-38228 Salzgitter, Reitling 3
E-Mail: info@drstebner.de
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